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Beitragsordnung, Stand: Schuljahr 2011/12 

Beitragsordnung der Freien Waldorfschule Dresden 

Die Finanzierung der Schule wird vorwiegend durch staatliche Zuschüsse sowie Elternbeiträge 
abgesichert. Die Freie Waldorfschule verpflichtet sich, bei der Ausgabe und Verrechnung der 
Beiträge nach dem Haushaltsplan die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Rechnungsführung 
zu beachten, bzw. Nutzen - Kostenüberlegungen unter Berücksichtigung des pädagogischen 
Anliegens der Schule anzustellen. In der jährlichen Mitgliedervollversammlung ist seitens des 
Vorstandes der abgeschlossene Haushaltsplan offen zu legen und zu verteidigen. 

Die Elternbeiträge gliedern sich folgendermaßen: 
1. Im Rahmen der Regelungen des Gesetzes für Schulen in freier Trägerschaft und der VO der 

Sächsischen Staatsregierung über die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier 
Trägerschaft vom 16.12.97 erhebt die Schule ein Schulgeld in Höhe von 60,00 € (Stand: 
11/07) pro Kind und Monat. 

2. Zusätzlich wird ein Kreativbeitrag zur Absicherung des im Vergleich zu Schulen in öffentlicher 
Trägerschaft sehr viel umfangreicheren künstlerischen Angebots erhoben. Er beträgt für das 
erste Kind an der Waldorfschule 54,30 €, für das zweite 21,00 €, für das dritte 10,50 € (Stand: 
08/11) und wird ab 4. Kind einer Familie erlassen. 

3. Zur Finanzierung der Bauvorhaben des Schulvereins erhebt die Schule einen Baubeitrag in 
Höhe von 25,00 € je Elternhaus. 

4. Der Vereinsbeitrag des Schulvereins wird vorwiegend für außerordentliche Aufwendungen des 
Schulhaushalts verwendet, ein Richtwert für seine Höhe wird bei der jährlichen 
Mitgliederversammlung festgelegt. Dieser beträgt 15,00 €/Monat. 

5. Darüber hinaus bittet der Schulverein um Spenden für Investitionen, die einzelnen Vorhaben 
werden jeweils vorgestellt. Eine Richtwerttabelle für die einkommensabhängig erwartete Höhe 
der Spenden liegt dem Schulvertrag bei.  

6. Mit einem Verbrauchsmittelbeitrag von 4,50 €/Kind und Monat wird Unterrichtsmaterial von 
der Schule kostengünstig beschafft und an die Schüler weitergegeben. Bestimmte größere und 
nur einzelne Klassen betreffende Anschaffungen werden extra in Rechnung gestellt.  

7. Für den schulwöchentlichen Pflichtbezug des Elternbriefes „DOR GORIER“ wird von Eltern, 
die nicht Mitglied im Verein sind, ein Betrag von 2,00 €/Monat erhoben (1,00 € bei Email-
Zustellung). 

8. Entgelt für weitere Leistungen (z. B. Hort, Musikinstrumentenversicherung) wird separat 
erhoben. 

Für alle Zahlungen wird um das Einverständnis zum Lastschriftverfahren gebeten. Anderenfalls kann 
wegen des erhöhten Verwaltungsaufwandes eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 3,00 €/Monat 
erhoben werden. Die Zahlungen werden am 1. d. Monats fällig, sie werden in der Regel am 10. d. 
Monats eingezogen. Gebühren für Lastschriftretouren werden den Eltern in Rechnung gestellt. 

Dem Träger steht ein außerordentliches Kündigungsrecht zu, wenn sich Eltern mit der Zahlung von 
zwei vollen Monatsbeiträgen Schul- und Baugeld sowie Kreativbeitrag im Rückstand befinden. Die 
Wiederaufnahme des Kindes ist grundsätzlich nur nach vollständiger Begleichung der rückständigen 
Zahlung möglich. 
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Seite
Bescheinigungen für Spenden und Beiträge, Kinderbetreuungskosten (bei Hort oder 
Gasthortbesuch) und Schulbetriebskosten (Schulgeld, Kreativ- und Baubeitrag, diese können zu 30% 
steuerlich geltend gemacht werden) werden bis Februar des Folgejahres erstellt. 

Beitragsermäßigung für Kinder, die bereits vor dem 01.08.2011 an der Freien Waldorfschule 
Dresden beschult wurden 
Soziale Gründe für den Verzicht auf Schulgeld sind: 

1. der Erhalt von Sozialhilfe zum Lebensunterhalt oder von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld 
durch einen Elternteil, 

2. die Erzielung eines monatlichen Einkommens durch die Eltern, das unter der 
Einkommensgrenze gemäß § 85 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) – 
Sozialhilfe- (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. 1 S. 3022, 2023), das 
zuletzt durch den Artikel 7 des Gesetzes vom 20. April 2007 (BGBl. I S. 554, 567) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, liegt, oder 

3. das Vorliegen eines mit Nummer 1 oder 2 vergleichbaren Falles, auf Grund dessen der 
Schüler und seine Eltern nicht in der Lage sind, das Schulgeld aufzubringen. 

Dem Antrag auf Schulgeldbefreiung muss ein gültiger Bescheid über den Bezug von Arbeitslosengeld 
II, ein Bescheid über den Erlass der Betreuungsgebühr für Kindertageseinrichtungen, ein gültiger 
Dresdenpass oder der Fragebogen der Sächsischen Bildungsagentur – Regionalstelle Dresden -  
beigefügt werden.  

Die Fortsetzung dieses Verfahrens zur Erlangung der Schulgeldbefreiung ist durch die Änderung der 
Rechtslage für Kinder, die ab dem 01.08.2011 an der Freien Waldorfschule Dresden beschult 
werden, ausgeschlossen. Eine Schulgelderstattung durch den Freistaat Sachsen erfolgt nicht mehr. In 
besonderen Härtefällen kann im Einzelgespräch geklärt werden, ob das Schulgeld ermäßigt werden 
kann.  

Bei geringem Haushaltsnettoeinkommen (vgl. Formblatt zur Ermittlung des Nettoeinkommens des 
Haushaltes) kann ein Antrag auf Verminderung des Kreativbeitrages gestellt werden. Für den ab 
01.08.11 geltenden Zusatzbeitrag von 1,30 € wird keine Befreiung erteilt. Die Tabelle gibt den zu 
zahlenden Beitrag an: 

Zahl der 
Haushalts-
mitglieder  

2 3 4 5 6 7 

Kinder an der
Schule  1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Haushalts-
netto-
Einkommen 
in €  

               

und m
ehr 

    

und  m
ehr 

    

und m
ehr 

 Baubeitrag  25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

 voller K-Beitrag 

 
53 53 74 53 74 84,5 53 74 84,5 53 74 84,5 53 74 84,5 

500  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

550  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

650  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

700  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

750  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

800  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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850  1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

900  1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

950  1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.000  1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.050  1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.100  7,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.150  11,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.200  16,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.250  20,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.300  25,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.350  29,30 1,30 9,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.400  34,30 6,30 15,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.450  38,30 11,30 20,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.500  42,30 14,30 26,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.550  47,30 19,30 31,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.600  51,30 24,30 37,30 1,30 1,30 6,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.650  54,30 28,30 42,30 6,30 8,30 12,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.700  54,30 32,30 48,30 10,30 14,30 18,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.750  54,30 37,30 53,30 14,30 19,30 24,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.800  54,30 41,30 59,30 18,30 24,30 30,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.850  54,30 45,30 64,30 23,30 30,30 36,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.900  54,30 50,30 70,3 27,30 35,30 41,30 5,30 8,30 5,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1.950  54,30 54,30 75,30 31,30 41,30 47,30 9,30 13,30 11,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

2.000  54,30 54,30 75,30 35,30 46,30 53,30 13,30 18,30 17,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

2.050  54,30 54,30 75,30 40,30 51,30 59,30 17,30 23,30 23,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

2.100  54,30 54,30 75,30 44,30 57,30 65,30 22,30 29,30 28,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

2.150  54,30 54,30 75,30 48,30 62,30 71,30 26,30 34,30 34,30 1,30 7,30 5,30 1,30 1,30 1,30

2.200  54,30 54,30 75,30 52,30 67,30 77,30 30,30 39,40 40,30 9,30 12,30 10,30 1,30 1,30 1,30

2.250  54,30 54,30 75,30 54,30 73,30 83,30 34,30 44,30 46,30 13,30 17,30 16,30 1,30 1,30 1,30

2.300  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 38,30 50,30 52,30 17,30 22,30 22,30 1,30 1,30 1,30

2.350  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 42,30 55,30 58,30 21,30 28,30 27,30 1,30 1,30 1,30

2.400  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 47,30 60,30 63,30 25,30 33,30 33,30 1,30 6,30 1,30 

2.450  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 51,30 66,30 69,30 29,30 38,30 39,30 8,30 11,30 10,30 

2.500  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 54,30 71,30 75,30 33,30 43,30 44,30 12,30 16,30 15,30 
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2.550  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 81,30 37,30 48,30 50,30 16,30 21,30 21,30 

2.600  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 41,30 53,30 56,30 20,30 27,30 26,30 

2.650  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 45,30 59,30 62,30 24,30 32,30 32,30 

2.700  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 49,30 64,30 67,30 28,30 37,30 37,30 

2.750  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 53,50 69,30 73,30 32,30 42,30 43,30 

2.800  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 74,30 79,30 36,30 47,30 49,30 

2.850  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 84,30 40,30 52,30 54,30 

2.900  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 44,30 57,30 60,30 

2.950  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 48.30 62,30 65,30 

3.000  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 52,30 67,30 71,30 

3.050  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 72,30 77,30 

3.100  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 82,30 

3.150  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 

3.200  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80

3.250  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80

3.300  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80

3.350  54,30 54,30 75,30 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80 54,30 75,30 85,80

 

Den Anträgen sind entsprechende Nachweise (Steuerbescheid, Einkommensnachweise und 
Kindergeldbescheid) beizufügen. Die Festsetzung der reduzierten Beiträge ist maximal auf ein Jahr 
befristet.  

Bei einer Reduzierung des Kreativbeitrages vereinbaren die Erziehungsberechtigten mit der Schule, 
in welchem Umfang diese durch Arbeitsleistungen unterstützt werden kann. Dabei wird eine Stunde 
mit 7,00 € gerechnet. 

 

Beitragsanpassungen 
Die Höhe des anrechenbaren Schulgeldes wird entsprechend VO der Sächsischen Staatsregierung 
über die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft vom 16.12.97, § 4,4 
angepasst. 

Wird durch das Sächsische Staatsministerium für Kultus eine Veränderung dieses Richtwertes für das 
Schulgeld mitgeteilt, wird diese Veränderung zum gleichen Zeitpunkt für das fällige Schulgeld 
wirksam. Erfolgt die Veränderungsmeldung rückwirkend, werden mit der nächsten Monatsrechnung 
die Beträge angepasst. Die Anpassung wird vorher schriftlich, vorzugsweise im Gorier, allen 
Elternhäusern mitgeteilt.  

Die jeweils aktuellen Werte für die einzelnen Elternbeiträge können im Schulbüro erfragt werden. 

Ändern sich die Rahmenbedingungen, die zu dieser Beitragsordnung geführt haben, wird diese 
entsprechend angepasst und in der neuen Form bekannt gegeben. 
Ermäßigungsanträge und persönliche Anfragen zum Elternbeitrag sind an die Schule zu richten. 
Sämtliche im Zusammenhang mit der Elternbeitragserhebung bekannt gewordenen Daten 
unterliegen dem Datenschutz. 
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Diese Beitragsordnung wurde unter Einbeziehung des Eltern-Lehrer-Rates und nach einer 
öffentlichen Anhörung vom Vorstand am 18.04.2011 beschlossen. Sie tritt am 01.08.2011 in Kraft 
und ersetzt alle bisherigen Fassungen.  

 

 

 

  

 

 

 


